
 

Grafik – Neuregelungen im Fachkräfteeinwanderungsgesetz1 
  

                                                                 
1   Nach Drucksachen 19/8285 und 19/10714, angenommen vom Deutschen Bundestag am 7. Juni 2019. Alle §§-Angaben beziehen sich auf den Entwurf des Aufenthaltsgeset-
zes (AufenthG). 

Zweckwechsel nur zum Zweck einer qualifizierten 
Berufsausbildung, FK-Tätigkeit oder Beschäftigung 
mit ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen. 

Zustimmung der BA mit 
Vorrangprüfung oder 
wenn BeschV /zwischen-
staatliche Vereinbarung 
Zustimmung nicht erfor-
derlich. 

Betriebliche Berufsbildung & 
berufliche Weiterbildung, 

§ 16a 

Studium, § 16b 

Ausbildungs- und Studien-
platzsuche, § 17 

Aufenthalt zum Zweck der 

Ausbildung, § 16 

Zweckwechsel möglich in Beschäfti-
gung als FK, qualifizierte Berufsausbil-
dung, Ausübung einer Beschäftigung 
mit ausgeprägten berufspraktischen 
Kenntnissen nach § 19c Abs. 2 oder 
gesetzl. Anspruch (z. B. Studium) 

Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen, § 16d 

Aufenthaltserlaubnis (AE) bis zu sechs (Ausbildungssuche) oder bis 
zu neun (Studienplatzsuche) Monaten, wenn: 25. Lebensjahr nicht 
vollendet, Abschluss einer deutschen Auslandsschule oder HZB für 
D, Sprachkenntnisse mind. B2, Sicherung des Lebensunterhalts. 

AE 18 bis max. 24 Monate. Mind. A2 Sprach-
kenntnisse. Zusammenhang mit späterer Tä-
tigkeit entfällt bei Beschäftigung. Parallele 
Beschäftigung als FK für nicht-reglementierte 
Berufe möglich.  
 
 

Vermittlungsabsprachen zw. 
BA & Arbeitsverwaltung der 
HKL im Pflege- & Gesund-
heitsbereich (sowie sonstige 
ausgewählte Berufe). 

Zweckwechsel nach Ablauf der 
AE nur möglich für Berufsausbil-
dung, Studium, FK mit Berufsaus-
bildung/akademischer Ausbil-
dung, für bes. Beschäftigungen. 

Zweckwechsel für Beschäf-
tigung als FK oder bei ge-
setzl. Anspruch (z. B. Stu-
dium) möglich. 

Erwerbstätig-
keit nicht er-
laubt. 

AE kann bereits vor Beginn der Ausbildung 
für berufsbez. Sprachkurs erteilt werden. 
Vorabzustimmung der BA und TN-Bestäti-
gung erforderlich. Bei qualifizierter Berufs-
ausbildung Nachweis über B1 Sprachkennt-
nisse erforderlich. 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachkräfteeinwanderung, 
§ 18 

FK mit Berufsausbildung, 
§ 18a 

FK mit akademischer Ausbil-
dung, § 18b 

Aufenthaltstitel für 4 Jahre mit Zustimmung der BA oder wenn 
durch Gesetz, zwischenstaatliche Vereinbarungen oder BeschV 
bestimmt wird, dass die Ausübung der Beschäftigung ohne Zu-
stimmung der BA zulässig ist.  

Qualifikationsadäquate Beschäftigung für Blaue Karte 
EU-InhaberInnen zwingend. Bei niedrigerer Gehalts-
grenze zudem Zustimmung der BA für inländ. Hochschul-
absolventInnen in Engpassberufen erforderlich. 
 

Auch Beschäftigung unterhalb der Qualifikation in Berufen, die 
im bestehenden fachlichen Kontext üblicherweise Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten voraussetzen, die in der Regel in ei-
ner qualifizierten Berufsausbildung erworben werden. 

Qualifizierte Beschäftigung & Qualifikation, die zur Ausübung dieser 
Beschäftigung befähigt. Keine Beschränkung auf Mangelberufe. 

Konkretes Arbeitsplatzan-
gebot liegt vor. Für Perso-
nen über 45 Jahre ist ein 
Mindestgehalt erforderlich. 
 

Anerkannter/ver-
gleichbarer Berufs-
bzw. Hochschulab-
schluss. 

FK unabhängig von der for-
malen Qualifikation, § 19c 

Abs.2 

Arbeitsplatzsuche, § 20 Abs.1 
Bis zu sechs Monate für FK Berufsaus-
bildung. Mind. B1 Sprachkenntnisse. 

Fachkräfte mit ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen, insb. 
IT-Berufe. B1 Sprachkenntnisse erforderlich, Verzicht in Einzelfällen 
möglich. Mindestgehalt für Personen über 45 Jahre. 
 

Qualifizierte Geduldete, 
§ 19d 

Probearbeit bis zu 10 
Std./Woche möglich. 

AE zum Zweck der Beschäftigung nur bei qualif. Berufsausbildung/Hochschulabschluss im Bundesgebiet oder bei 2 Jahren ange-
messener/3 Jahren qualifizierter Beschäftigung. Mind. B1 Sprachkenntnisse. Nachweis von ausreichend Wohnraum erforderlich. 

Fachkräftesicherung und Fachkräfterekrutierung 


